
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/3/18 92/09/0230
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1993

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein
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Norm

AuslBG §28 Abs1 Z2 lita idF 1988/231;

AuslBG §3 Abs5;

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Auch die Tätigkeit von Volontären erfolgt gem § 3 Abs 5 AuslBG im Rahmen einer "Beschäftigung".
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